
Aus der Ratssitzung

Der Einwohnergemeinderat hat sich an der Sitzung vom 27. Januar 2025 unter ande-
rem mit folgenden Themen befasst:

Musikschulkosten: Erhöhung Steuerlimite für Beiträge aus dem Hermann-Am-
rhein-Fonds
Aus dem Hermann-Amrhein-Fonds werden unter anderem auch Musikschulkosten für
Kinder aus kinderreichen oder finanziell weniger bemittelten Familien anteilsmässig
bezahlt.

Der Einwohnergemeinderat hat beschlossen, die Einkommens- und Vermögenslimiten
für Unterstützungsbeiträge an Musikschulkosten aus dem Hermann-Amrhein-Fonds
der Teuerung anzupassen. Die neuen Limiten gelten ab dem Schuljahr 2025/26 und
ermöglichen Familien mit geringerem Einkommen weiterhin eine finanzielle Entlas-
tung. So wird beispielsweise ein Erlass der Musikschulkosten von 50 % gewährt,
wenn das steuerbare Vermögen der Eltern weniger als CHF 54'000.00 und das steu-
erbare Einkommen weniger als CHF 27'8000.00 beträgt.

Frühere Richtlinien werden aufgehoben. Gesuche sind mit der aktuellen Steuererklä-
rung an die Geschäftsleitung der Einwohnergemeinde einzureichen. Weitere Informati-
onen sind auf der Gemeinde-Website unter "Bildung" verfügbar.

Musikschule: Tarife bleiben unverändert
Die Musikschule bietet eine wertvolle Förderung für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene. Um eine nachhaltige Finanzierung sicherzustellen, werden die Musikschultarife
regelmässig überprüft. Die Analyse der letzten Jahre zeigt, dass die Betriebskosten
der Musikschule weitgehend stabil geblieben sind. Vor diesem Hintergrund hat der
Einwohnergemeinderat auf Antrag des Schulrates entschieden, die Tarife für das
Schuljahr 2025/26 nicht zu erhöhen, um den Zugang zur musikalischen Ausbildung
weiterhin erschwinglich zu halten.

Die aktuellen Tarife für den Musikunterricht bleiben unverändert. Angeboten werden
Einzel- und Gruppenunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zudem profi-
tieren Familien mit mehreren Kindern von gestaffelten Rabatten:
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Im Zuge der Überprüfung wurde ein Berechnungsfehler beim 10-Lektionen-Abonne-
ment für Erwachsene festgestellt: Der Preis für 10 Lektionen à 45 Minuten lag mit
CHF 1'000.00 über der Summe von zwei 5-Lektionen-Abonnements (CHF 910.00),
was den Kauf von zwei kleineren Abos günstiger machte. Um dieses Ungleichgewicht
zu korrigieren, wurde der Preis für das 10-Lektionen-Abonnement auf CHF 905.00 ge-
senkt. Damit wird der Kauf eines grösseren Abonnements wieder attraktiver.

Neue Benutzungsordnung und Gebührentarif für die Bibliothek Engelberg
Der Einwohnergemeinderat hat eine neue Benutzungsordnung mit Gebührentarif für
die Schul- und Gemeindebibliothek erlassen. Diese tritt am 1. Februar 2025 in Kraft
und ersetzt die bisherigen Regelungen.

Die wichtigsten Änderungen sind:
– Erweiterte Öffnungszeiten während der Schulzeit, separate Regelung für Ferien.
– Keine Ausleihbeschränkung mehr für Erwachsene, Kinder dürfen weiterhin max. 4

Bücher ausleihen.
– Neuheiten können nicht verlängert werden, Reservationen sind kostenlos.
– Neue Jahresgebühr für Erwachsene: CHF 20.00, Jugendliche bis 20 Jahre, Stu-

denten und Lehrlinge bleiben kostenlos.

Erhöhung des Gemeinde-Beitrags an die Stromkosten des Dorfbrunnens Bierli-
alp-Park
Der Einwohnergemeinderat hat entschieden, die jährliche Beteiligung an den Strom-
kosten des Dorfbrunnens Bierlialp-Park von CHF 4'200.00 auf maximal CHF 7'000.00
zu erhöhen. Die Beteiligung bleibt weiterhin bei 50 % der Gesamtkosten, ist jedoch auf
5 Jahre befristet.

Die Strompreise sind in den letzten Jahren stark gestiegen, aktuell belaufen sich die
Kosten auf rund CHF 13'000.00. Der Dorfbrunnen trägt zur Aufwertung des Dorfzent-
rums bei, bietet Trinkwasser und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und
Gäste. Er ist zwar in privater Hand, jedoch auch im öffentlichen Interesse. Daher leis-
tet der Einwohnergemeinderat diesen Beitrag. Gleichzeitig hat der Einwohnergemein-
derat auch folgende Überlegungen einfliessen lassen: Nach Ablauf der 5 Jahre soll die
Neuausrichtung der Dorfkernentwicklung für die Entscheidung über eine erneute Un-
terstützung berücksichtigt werden. Zudem ist zu prüfen, wie der Energieverbrauch des
Brunnens gesenkt werden kann, um den Anforderungen des Energiestadtlabels En-
gelberg gerecht zu werden.

Geschäftsführer Bendicht Oggier
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Baugesuche und Sonderbewilligungen

Nachstehende Baugesuche werden gemäss Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli

1994 (Bauverordnung) Art. 29 Abs. 2 während zehn Tagen beim Bauamt Engelberg

öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen ange-

zeigt. Einsprachen gegen die beantragte Baubewilligung oder gegen die Sonderbewil-

ligung sind bis 17. Februar 2025 schriftlich und begründet, im Doppel an den Einwoh-

nergemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, einzureichen (Bauverord-

nung Art. 31, 36 und 37).

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Sonderbewilligung

Heizwerk Engelberg AG, Ghärstli 1, 6390 Engelberg

Fernwärme, Oberbergstrasse Los 1, Nebenstränge, Nach-

trag 1

Übriges Gebiet, W2A, W3

Parzellen Nrn. 618, 633, 2065, 2149, 2240, 2375, 2471,

2472, 2553, Oberbergstrasse, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

Raumplanerische Ausnahmebewilligung

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Lis und Paolo Fuchs-Seiler, Alte Gasse 19, 6390 Engelberg

Bergfried Sanierung und Umbau (Projektänderung)

W3

Parzelle Nr. 117, Alte Gasse 19, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

Ue0

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Wohnraum für Engelberg AG, c/o Kloster Engelberg,

Benediktinerkloster 5, 6390 Engelberg

Neubau kosteneffizienter Wohnraum (Gewerbe- und Wohn-

häuser mit Einstellhalle)

GW3, Quartierplan Obere Erlen

Parzelle Nr. 381, 164, Bänklialpweg, Obere Erlen, GB Engel-

berg

Gewässerschutzbereich Au

Ue0, Gewässerraumzone
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Aktionstag für Gratis-Entsorgung von Siloballenfolien

Am Donnerstag, 13. Februar 2025 können saubere Siloballenfolien (ohne Fremd-

stoffe) aus dem Gemeindegebiet Engelberg und Grafenort beim Entsorgungshof Wy-

den kostenlos entsorgt werden.

Wir bitten Sie, aus logistischen Gründen, Datum und Öffnungszeiten vom Entsor-

gungshof einzuhalten.

Paul Odermatt, Bereichsleiter Werkdienst | Telefon 041 639 52 20

Wussten Sie…?

Auf dem Marktplatz auf Crossiety haben Sie die Möglichkeit, Ihre nicht mehr ge-

brauchten Gegenstände zu verkaufen oder mittels einem Beitrag gezielt nach Gegen-

ständen zu suchen. Sie sehen alle Marktplätze jener Gemeinden, welche ebenfalls

Crossiety haben und welche Sie unter "Meine Region" in Ihren Profileinstellungen

abonniert haben.

Der Vorteil des Marktplatzes von Crossiety ist, dass dieser regional ist. So können Sie

quasi von Nachbar zu Nachbar die Gegenstände austauschen. Unter dem Motto "wei-

tergeben statt wegwerfen" können von Ihnen nicht mehr genutzte Gegenstände Ande-

ren Freude bereiten.

Werden Sie Mitglied des digitalen Dorfplatzes von Engelberg:


